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Ordnung der Unterbringung in einer Heil- oder Pflege
anstalt, einer Trinkerheilanstalt oder einer Entziehungs
anstalt, wird dadurch nicht ausgeschlossen.

Anm.: Abs. 2 Satz 1 war durch Art. 1 Ziff. 4 b des Gesetzes zur Änderung 
von Vorschriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetze s 
vom 28. Juni 1935 (RGBl. I S. 844) geändert worden. Abs. 2 Satz 2 ist durch 
Art. 2 Ziff. 30 des AusfGes. zu dem Ges. gegen gefährliche Gewohnheits
verbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. No
vember 1933 (RGBl. I S. 1000) eingefügt worden.


